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Die mit Bezugserlass vom 23.08.2013 eingeführte fortgeschriebene
Fassung des „Leitfadens Baumkontrolle an Bundeswasserstraßen“ ist
erneut überarbeitet worden. Die Überarbeitung berücksichtigt die ge-
änderten gesetzlichen Vorgaben, die Anregungen aus den Erfahrungs-
berichten der WSV sowie weitere Erkenntnisse der BfG. Ich bitte, die
überarbeitete 3. Fassung bei den einschlägigen Maßnahmen zugrunde
zu legen.

Auf folgende Punkte weise ich besonders hin:

• Zur notwendigen Erleichterung der Unterhaltungspraxis werden
bei der Verkehrssicherungspflicht für Bäume zwei Fallgruppen
differenziert. Zur ersten Fallgruppe zählen die Bäume an Fahrrin-
nen der Bundeswasserstraßen einschließlich WSV-eigener Liege-
stellen sowie Betriebswege innerhalb geschlossener Siedlungsge-
biete. Zur zweiten Fallgruppe zählen Bäume in der freien Land-
schaft und im Wald sowie Bäume, die nicht in die Fahrrinne von
Bundeswasserstraßen fallen können. Hinsichtlich der letztgenann-
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ten Fallgruppe erfolgt gemäß § 60 BNatSchG bzw. § 14 BWaldG
das Betreten und Befahren auf eigene Gefahr, so dass keine Haf-
tung für typische, sich aus der Natur ergebende oder waldtypische
Gefahren und damit auch keine regelmäßige Kontrollpflicht be-
steht. Dies gilt auch für Betriebswege in der freien Landschaft und
im Wald.
Mit dieser Klarstellung wird eine vielfach herrschende Unsicher-
heit behoben und angestrebt, den Aufwand bei der Aufgabenerle-
digung angemessen zu reduzieren.

• Die Möglichkeiten der vermehrten Beauftragung Dritter, insbe-
sondere der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), im
Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen, Vergaben oder Amtshil-
fe sind auszuschöpfen. Dabei ist die Anwendung des vorliegenden
Leitfadens Baumkontrolle verbindlich zu vereinbaren. Bei einer
Übertragung der Aufgabe an die BImA führt die zuständige
Dienststelle der WSV auch die Rechts- und Fachaufsicht gemäß §
3 Absatz 2 des Gesetzes über die Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben (BImAG).

• Auf Baustellen obliegen die Verkehrssicherheit und der Baum-
schutz dem Auftragnehmer. Die Kontrolle, dass die Auftragneh-
mer alle übertragenen Leistungen vertrags- und fristgemäß ausfüh-
ren, ist vom Baubevollmächtigten sicherzustellen (s. VV-WSV
2110, § 6).

Die jeweils aktuelle Fassung des Leitfadens ist im Internet eingestellt
unter:
https://izw.baw.de/wsv/umwelt/handbuch
(dort im Kapitel 1.3 „Verkehrssicherungspflicht für Baumbestand“)

Dieser Erlass wird in die VV-WSV 2201/I Abschn. 2.4 sowie in die
VV-WSV 1301 aufgenommen. Die Bezugserlasse werden aufgeho-
ben. Im Hinblick auf eine weitere Fortschreibung des Leitfadens bitte
ich um Ihren Erfahrungsbericht zum 30.09.2022.

Im Auftrag
gez. Kai Schäfer


